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Die Bedeutung der Wiilder fiir die Bahnen,
insbhesondere fiir die Gotthardbahn, im Kanton Uri!

Von Peter Schaaf
Direktor des Kreises [ SBB, CH-6000 Luzern Oxf.: 907.32:934:(494.13)

Die SBB bekunden unter verschiedenen Gesichtspunkten ein Interesse am
Wald und an der Waldwirtschaft. Holz ist fiir die SBB als bedeutender Bauherr
nicht nur ein wichtiger Bau- und Werkstoff, so fiir Schwellen, Perrondidcher und
fiir den Hochbau, sondern es liefert auch Energie, wie zum Beispiel bei den
Energiezentralen in Luzern, Arth-Goldau, Sarnen und Gurtnellen. Holz ist
aber auch ein wichtiges Transportgut. 1985 wurden 1,4 Mio t fiir 24 Mio Franken
transportiert. Der Wald hat einerseits sehr wichtige Funktionen zur Sicherung
der Bahnanlagen vor Naturereignissen, kann anderseits aber auch eine
Gefahrenquelle fiir die Bahnanlagen sein. Diese doppelte Beziehung der Bahn
zum Wald ist wie folgt charakterisiert:

Wald als Schutz

Gesamtschweizerisch sind die SBB auf rund 500 km unmittelbar auf den
Schutz durch 30 000 ha Wald angewiesen. Davon liegen 6000 ha an der Gott-
hardlinie. Die SBB besitzen iiber die ganze Schweiz verteilt 1657 ha Wald. Das
sind lediglich 5% aller fiir die Bahn wichtigen Schutzwilder.

Wald als Gefahrenquelle

Auf 1000 km, welche !/, des gesamten SBB-Netzes ausmachen, grenzen
Wald, Geholze und Einzelbdume direkt an die Bahn. Umstiirzende Baume ver-
ursachen Betriebsstorungen und Streckenunterbriiche. Solche Ereignisse
haben drgerliche Verspatungen der Ziige und hohe Kosten zur Folge. Besonders
gefdhrlich sind Fill- und Riickearbeiten, indem Stimme und Steine sich 16sen
und herunterstiirzen kénnen.

1 Referat, gehalten anlisslich der Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins am
25. September 1986 in Altdorf.
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Vorkehrungen der SBB zur Sicherung der
Gotthardlinie im Kanton Uri

Im Kanton Uri ist das Wissen um die Bedeutung der Schutzwilder seit Jahr-
hunderten verankert. Nach dem Bericht Landolt von 18602 haben funktions-
tiichtige Schutzwilder schon damals Siedlungen und die Gotthardroute ge-
schiitzt. Trotz Schutzwald und einer idealen Linienfiihrung, welche Naturgefah-
ren moglichst ausgewichen ist, war nicht zu vermeiden, dass die Gotthardlinie
Gefahrenzonen durchqueren musste. Diese mussten beim Bau der Gotthard-
bahn und in den ersten Betriebsjahren mit Objektschutzbauten und forstlichen
Massnahmen gesichert werden.

Die Objektschutzbauten lassen sich in vier Gruppen einteilen

1. Das Unterfahren der Gefahrenzonen mit Tunnels, wie bei der Bristenlawine
bei Amsteg.

2. Den Bau von Galerien, wie bei der Higgrigerlawine oberhalb Gurtnellen
oder beim Entschigtal bei Wassen.

3. Das Uberfahren der Gefahrenzonen mit Briicken, wie bei der Higgriger-
lawine oberhalb Gurtnellen oder bei der Ahorn-und Steinkehle vor Gosche-
nen.

4. Den Bau einer Vielzahl von Auffang- und Ablenkmauern gegen Stein-
schlag.

Forstliche Massnahmen

Zur Erhaltung, Verbesserung und Pflege der Schutzwilder hat die Bahn fol-
gende forstliche Massnahmen getroffen (vergleiche dazu Schweiz. Z. Forstwes.,
1912, Nrn. 2, 4 und 5): Wichtige Schutzwilder wurden gekauft oder enteignet
beziehungsweise zur eigenstindigen Bewirtschaftung iibernommen. Dies war
der Fall bei der Riginordflanke zwischen Immensee und Arth-Goldau sowie
beim Hagglisberg- und Kapfwald ob Amsteg. Die Nutzung in Wildern Dritter
wurde geregelt. Die durch den Bahnbau verlorengegangenen Erschliessungen
wurden ersetzt und Inkonvenienzen fiir aufgehobene Reistziige wurden abge-
golten.

Auf SBB-eigenem Terrain und auf grossen Fliachen, welche im Eigentum
Dritter bleiben, wurden Aufforstungen vorgenommen. Forsttechnische Mass-
nahmen wie Pfihlungen, Schneebriicken, Lawinenmauern und Schneehige
konnten im Zusammenhang mit Aufforstungen realisiert werden, wobei auch
hier viele Arbeiten im Areal Dritter ausgefiihrt wurden.

2 E. Landolt: Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath tiber die Untersuchung der
schweizerischen Hochgebirgswilder, 1858, 1859, 1860.
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Fiir die bestmogliche Sicherheit der Reisenden und Giiter werden diese
Massnahmen durch einen Sicherheitsdienst ergdnzt. Bei grossen Schneefillen
werden an kritischen Stellen Lawinenwachen aufgestellt, die mit Funk und Zug-
halteeinrichtungen ausgeriistet sind. Aufgetretene Schiden und Betriebsstorun-
gen blieben damit beschriankt, so dass Personen und Giiter nur sehr selten zu
Schaden gekommen sind. In iiber 100 Jahren Gotthardlinie musste lediglich ein

Todesfall verzeichnet werden.

Die Bedeutung des Schutzwaldes fiir die Bundesbahnen

am Beispiel der Gotthardlinie im Kanton Uri

Die Bedeutung der Gotthardlinie hat, wie Tabelle 1 zeigt, seit der Eroffnung
1882 laufend zugenommen. Die technische Entwicklung ermoglichte diese ge-
waltige Leistungssteigerung. Damit sind aber auch die Sicherheitsanspriiche ge-
stiegen. Naturereignisse wie Lawinen, Steinschldge, Gleisverschiittungen
durch Erdrutsche und Uberflutungen verursachen heute erheblich grossere
Schidden an den empfindlicheren Bahnanlagen als frither, vor allem reduzieren

sie stark die Verfiuigbarkeit der Gleise.

Tabelle 1. Durchgangsverkehr am Gotthard.

Jahr Reisende Giitertonnen
(Bruttolast)
1883 250 000 1,5 Mio
1908 750 000 3,5 Mio
1950 2 500 000 7,0 Mio
1960 5000 000 20,5 Mio
1973 8 200 000 27,5 Mio
1975 7 700 000 19,9 Mio
1984 5500 000 24,6 Mio

1976 erstellte die Kreisdirektion II der SBB eine Studie iiber die Lawinen-
situation am Gotthard. Tabelle 2 zeigt die Betriebsunterbriiche durch Lawinen

im Kanton Uri seit 1882.

Die leicht steigende Tendenz der Beeintrichtigungen durch Lawinen fiihrte
zu den noch heute andauernden Lawinenschutzbauten. Seither wurden rund 40
Mio Franken fiir Sicherungsmassnahmen investiert. Der Verbesserung der Zu-
verldssigkeit und Sicherheit der Gotthardlinie kommt heute um so hohere Be-
“deutung zu, als die Kundschaft im Reise- und Giiterverkehr auf die gegen Lawi-
nenniedergidnge recht gut geschiitzte Nationalstrasse N 2 ausweichen kann.
Beim Schutz der Gotthardstrecke vor Naturereignissen spielt der Wald wei-
terhin und trotz der vielen Kunstbauten eine wichtige Rolle. 3116 ha Schutz-
wald bilden im Kanton Uri einen unmittelbaren Schutz der Bahn vor Naturge-
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Tabelle 2. SBB-Nordrampe: Betriebsunterbriiche infolge Lawinenniederginge von 1882 bis 1986
(x = 1Gleisverschiittung).

Lawinenziige 1882—1902 —1922 — 1942 — 1962 — 1986
Bruustal X X X X XX
Plattental X

Bristlaui XXXX ' XXX XXX XXXX
Teiftal X % X
Geissberg X x

Mirchlisbach XX X

Wilerplanggen X XX X XXX
Héggrigertal XX XXX XX
Cholplatz X XX XXX

Holzzuglaui

Urschlaui XX

Entschigtal XX XX XX XX XX
Laubziige

Kellerbach X X X
Rohrbach X X XX
Kohlronenriitikehle X

Schoni X

Steinkehle X XX
Ahornkehle X X XX
Vom Tschingel X X
Laubkehle X X XXX X
Hubel : X XX

Haselgadenkehle

Ribistocklikehle

Riental X X

Ortwald und Klauserli XX XXX
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walten wie Lawinen, Steinschlag, Erosion und Hochwasser. Den SBB gehoren
davon 144 ha. Auf der Abbildung 1 sind der Schutzwald im Reusstal, die N 2
und die Bahnlinie Amsteg —Goschenen eingezeichnet. Es wird ersichtlich, wie
eng die Nord —Siid-Achsen mit dem Wald verhdngt sind. In einer 1980 erstell-
ten Studie iiber die Naturgefahren fiir die Gotthardlinie wurde ermittelt, dass
von 105 km zwischen Brunnen und Bodio 60 km offen gefiihrt und davon
31 km oder 51 % durch Wald geschiitzt sind. Als Beispiel diene die Strecke
Gurtnellen —Goschenen: Zwanzig bekannte Lawinen haben die Bahn bisher er-
reicht und Storungen verursacht. Neun davon haben ihr Anrissgebiet oberhalb
des Waldes (4bbildung 2). Auf die Haufigkeit und Schwere der Lawinennieder-
ginge hat der Wald keinen Einfluss. Die Bahn ist, soweit es bisher moglich und
vertretbar war, mit Verbauungen geschiitzt. EIf Lawinen brechen ganz oder teil-
weise im Waldgebiet an und sind vom Waldzustand abhingig (4bbildung 3).

Ausgefiillte Pfeile zeigen die seit Jahrzehnten bekannten Lawinenziige. In
wenigen Jahren werden diese mit technischen Massnahmen weitgehend gesi-
chert sein. Unausgefiillte Pfeile zeigen diejenigen Lawinenziige, die bereits er-
kennbar sind, die Bahn aber bis heute dank dem Schutzwald nicht erreicht
haben.

Die 1976 getroffenen Massnahmen gehen davon aus, dass die heutigen
Schutzwirkungen des Waldes erhalten bleiben. Wie und in welchem Zeitablauf
sich die Waldschdden bei flichenmassigem Verlust des Schutzwaldes auswirken
werden, ist noch nicht abschitzbar. Die SBB beflirchten, dass sich die bekann-
ten Lawinen aus dem Waldgebiet vergrossern und die bisher getroffenen Ob-
jektschutzbauten massiv erweitert werden miissten. Dazu wire vermutlich mit
zusitzlichen Lawinen an neuen Orten zu rechnen.

Die tibrigen Naturgefahren sind viel weniger klar erfassbar, aber mindestens
so wichtig. Lawinen sind naturgemaiss auf die schneereiche Jahreszeit und im
Gegensatz zu den iibrigen Gefahren ortlich relativ eng begrenzt. Abbildung 3
zeigt schraffiert jene Streckenabschnitte, die durch Wald geschiitzt sind. Die
durch Waldlawinen allfdllig betroffene Strecke belduft sich heute auf 1,1 km.
Demgegeniiber geniesst die Bahn den Schutz des Waldes gegen Steinschlag,
Erosion, Eisabstiirze und Wasser auf 5,2 km. Die Bedeutung des flichenmissi-
gen Schutzes des Waldes fiir die Bahn gegen Hochwasserspitzen mag verdeutli-
chen, dass auf dem Abschnitt Gurtnellen —Goschenen mit 14 Briicken Gewis-
ser und mit Durchlédssen 37 Rinnsale und Bédche passiert werden.

Die SBB sind sich deshalb bewusst, dass der Wald weiterhin den Schwer-
punkt fiir den Schutz der Gotthardlinie vor Naturgefahren darstellt. Dieser
Schutz ist heute noch vollumfinglich vorhanden. Da eine Substitution durch
technische Massnahmen rein theoretisch moglich, aber derart aufwendig und
kostenintensiv wire, gilt es, alles daranzusetzen, um die Schutzwirkungen des
Waldes auch fiir die Zukunft zu erhalten. Ohne Wald ist die Gotthardlinie auf
dem heutigen Trassee ohne immense Schutzbauten und grossere Untertunne-
lungen nicht denkbar.
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IGoschenen|

Abbildung 2. Lawinengefahr am Gotthard: Lawinen vom Waldzustand unbeeinflussbar.
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—> neue Lawinen

— bisher bekannte Lawinen

aom durch Wald geschutzte
Streckenabschnitte

Abbildung 3. Lawinengefahr am Gotthard: Lawinen vom Waldzustand beeinflussbar.
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Forderungen an Waldbesitzer und Forstdienste

Der Wald ist trotz seinen iiberaus positiven Wirkungen kein absoluter, im-
merwiahrender und garantiert sicherer Schutz. Der Wald lebt, verdndert sich
und stellt fiir die Unterlieger ein gewisses Restrisiko dar. Es ist deshalb verstdand-
lich, dass die SBB dauernd die Schutzanlagen tiberwachen, unterhalten, ergin-
zen und verbessern miissen. Von den Waldbesitzern und insbesondere vom
Forstdienst erwarten die SBB, dass diese allgemein bekannte Tatsache auch auf
den Wald angewendet wird. Das heisst, die Entwicklung des Waldes muss ver-
folgt und alle notigen Massnahmen sollen getroffen werden, damit die Schutz-
wirkungen erhalten bleiben. Dabei ist es nicht von der Hand zu weisen, dass
auch im Forstwesen wirtschaftliche Uberlegungen ein gewisses Desinteresse
auslosen konnen. ,

Der Wald stellt rechtlich kein Werk dar. Der Eigentiimer ist demzufolge fiir
drohende Gefahren aus dem Waldareal nicht haftbar, sofern die Gefahren nicht
aus einem Handeln entstehen. Es ist damit ersichtlich, warum sich der Wald-
besitzer mit keinen Bewirtschaftungsmassnahmen vor Haftungsanspriichen
und Kosten schiitzt. Die Bahn muss flir ihre Sicherheit selbst sorgen.

Trotzdem haben die SBB berechtigte Wiinsche und Forderungen an Wald-
besitzer und Forstdienste. Dies nicht zuletzt, weil die Bahn seit dem letzten
Jahrhundert den Wald durch die Einfuhr von Kohle und Eisen vor weiteren
Ubernutzungen verschont hat und weil der Schienenverkehr minime Umwelt-
belastungen verursacht. Dabei gilt festzustellen, dass die Bahn die Bewirtschaf-
tung der Wilder nicht verunmoglicht und diesbeziigliche Mehraufwendungen
und Inkonvenienzen entschidigt.

Vom Waldbesitzer erwarten die SBB deshalb ein grosseres Verstiandnis fur
die Sicherheitsbediirfnisse der Bahnen: rechtzeitige Pflege der Walder mit wich-
tigen Schutzfunktionen und Erziehung stabiler Bestinde, an Orten, an denen
Bdume eine Gefahr fiir die Bahnanlagen darstellen. Unseres Erachtens sind
etwa zwei Drittel der Betriebsstorungen und Unterbriiche durch umstiirzende
Bdume mit rechtzeitigen und zielgerechten waldbaulichen Massnahmen zu ver-
hindern.

Die SBB erwarten zudem von den Waldbesitzern, dass sie sich iiber die
finanziellen Interessen hinaus fiir die Erhaltung funktionstiichtiger Wilder ein-
setzen und hier auch gewisse Opfer bringen.

In der Presse wird hdufig darauf hingewiesen, dass die Bewirtschaftungs-
mangel seit Jahrzehnten existieren und dass die seit langer Zeit gesetzlich gere-
gelten Massnahmen wie die Wildschadenabwehr, die Sekundarschadenbekdmp-
fung, die Beweidung und Wiederbestockungspflicht nicht durchgesetzt werden
konnten. Vom Forstdienst erwarten die SBB deshalb die Durchsetzung der
forstpolizeilichen Vorschriften. Wenn notig, sind die Kapazitdten auszudehnen,
und die Forstorganisation ist zu iiberdenken.
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Welche Massnahmen un.gl Leistungen zur Walderhaltung
werden von der Offentlichkeit erwartet ?

Die SBB erwarten von der Offentlichkeit, dass der Wald in Zukunft nicht
nur in seiner flichenmassigen Ausdehnung, sondern nachhaltig in seinen opti-
malen Schutzwirkungen gegen Naturgefahren erhalten wird. Dazu ist unum-
ginglich notig, dass die Wuchskraft der Baume erhalten bleibt. Die Luftschad-
stoffe und die zu hohen Wildbestinde miissen massiv reduziert werden. In den
Schutzwildern Dritter sind erhebliche Pflegeriickstinde feststellbar. Besonders
gravierend sind Bestinde, in denen Holz genutzt worden ist, ohne die notige
Verjiingung sicherzustellen. Waldschiaden bewirken hier besonders rasche Ver-
luste der Schutzfunktionen. Die SBB betrachten es als eine Aufgabe der 6ffentli-
chen Hand, dafiir zu sorgen, dass durch Immissionsschdden keine Baume im
Schutzwald vorzeitig absterben.

Die Offentlichkeit wird daneben wesentlich mehr Geld zur Verfiigung stel-
len miissen, um die Waldpflege sicherzustellen. Die Forstdienste miissen aber
auch in der Lage sein, die notigen Projekte zu erarbeiten und vor allem zu reali-
sieren.

Der Entwurf des Waldgesetzes stellt im grossen und ganzen einen wesentli-
chen Fortschritt dar. Die dringend notwendigen forstlichen Massnahmen
konnen aber zu wenig rasch durchgesetzt werden, damit sie die prdventiven
Wirkungen auch tatséchlich erreichen. Eine griffige Bestimmung fiir die Durch-
setzung der dringendsten Waldpflegemassnahmen fehlt.

Beitrige des offentlichen Verkehrs zur Losung der Immissionsprobleme

Die Bahn, als energie- und umweltfreundliches Transportmittel, bietet eine
echte Alternative zum Strassenverkehr; 25 % der gesamten Energie, die wir
heute verbrauchen, geht zu Lasten des Verkehrs, aber nur 1 % geht als elek-
trische Energie zu Lasten der Bahn. Mit ihrem bescheidenen Energieanteil be-
wiltigt die Bahn heute schon die Hilfte des Giiterverkehrs und rund 13 % des
Personenverkehrs der Schweiz.

Es gilt somit, den Anteil des 6ffentlichen Verkehrs in der Schweiz zu erho-
hen. Hiezu sind verschiedene Massnahmen eingeleitet oder bereits beschlossen.
Mit dem in der politischen Entscheidungsphase stehenden Konzept Bahn 2000
soll das Angebot im Personenverkehr landesweit verbessert werden. Mit Bahn
2000 wollen die offentlichen Transportunternehmungen hiufigere, raschere
und direktere Zugsverbindungen sowie bessere Anschlussbedingungen und at-
traktivere Zusatzleistungen anbieten. Ein erster Schritt in Richtung Bahn 2000
erfolgt bereits 1987 mit wesentlichen Fahrplanverdichtungen. Aber auch auf
dem Tarifsektor ist einiges in Bewegung geraten. Mit dem vom Parlament be-

1061



schlossenen Halbpreis-Abonnement zu 100 Franken erhoffen sich die Trans-
portunternehmungen einen Umsteigeeffekt. Die Attraktivitit der Bahn soll
aber auch durch die laufende Erneuerung des Rollmaterialparkes gesteigert wer-
den. Im Giiterverkehr steht die Forderung des Baus von Anschlussgleisen
sowie jene der Huckepack-Transportsysteme im Vordergrund, um eine Ent-
lastung der Strasse vom Schwerverkehr anzustreben.

All diese Massnahmen sind nach dem Dafiirhalten der SBB geeignet, die
Bahn als Verkehrstriger noch attraktiver zu machen und sie zu einer echten
Alternative zum motorisierten Verkehr werden zu lassen. Damit kann ein wesent-
licher Beitrag zum Schutze unserer Umwelt und insbesondere unserer Wilder
geleistet werden. ‘

Résume

L’importance des foréts pour les chemins de fer, en particulier
pour la ligne du Gotthard dans le canton d’Uri

Cet exposé explique la signification des foréts de protection pour les voies de trans-
port en prenant comme exemple la ligne du Gotthard dans le canton d’Uri.

Plus de 50% des trongons des voies découvertes sont protégés par la forét des élé-
ments naturels tels qu’avalanches, éboulements, inondations et érosion. Malgré le désin-
térét financier, il faut veiller a préserver les effets protecteurs de la forét de maniére opti-
male. On ne peut imaginer la ligne du Gotthard avec son tracé actuel sans foréts. C’est
pourquoi les CFF attendent du public le maintien de la force de développement de la
forét, c’est-a-dire la diminution massive des immissions de substances nocives; ils atten-
dent également des services forestiers ’exécution de mesures forestiéres comme par
exemple de régulariser les effectifs de gibier afin que les rajeunissements naturels ne souf-
frent pas.

Traduction: S. Croptier

1062



	Die Bedeutung der Wälder für die Bahnen, insbesondere für die Gotthardbahn, im Kanton Uri

